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Thema der Abhandlung 

"Nach dem Rechte der Natur vindicirt einjeder das Seinige da, wo er es findet." 

Diese Feststellung hat Nikolaus Christian Carstens im Jahre 1801, also bereits 
in der ausgehenden Naturrechtsepoche, in seinen "Beiträgen zur Erläuterung des 
Lübischen Rechts" 1 getroffen. Demzufolge soll es dem Naturrecht entsprechen, 
daß der Eigentümer seine Sache von jedem Besitzer uneingeschränkt herausver­
langen kann. 

In seinem erstmals 1950 erschienenen Lehrbuch über "Deutsches Privatrecht" 
stellt Heinrich Mitteis 2 die These auf, daß in der Naturrechtsepoche aus der vom 
deutschen Recht geprägten rein prozessualen Versagung der Eigentumsklage der 
Erwerb vom Nichtberechtigten hergeleitet worden sei. "Und zwar" - so führt 
Mitteis aus- "knüpft das Naturrecht ihn an den guten Glauben des Erwerbers 
an." 3 

Zwischen den Aussagen dieser beiden Autoren besteht bei näherer Betrachtung 
ein Spannungsverhältnis. Einerseits soll das Naturrecht die uneingeschränkte 
Vindikation fordern, andererseits soll sich jedoch in dem Zeitalter, in dem diese 
Rechtsidee einen maßgebenden Einfluß auf Wissenschaft und Gesetzgebung 
gewonnen hat, aus einer prozessualen Beschränkung jener Klage das materiell­
rechtliche Institut des gutgläubigen Erwerbs entwickelt haben. 

Intention der vorliegenden Abhandlung ist es, die dargestellte Problematik 
eingehend zu untersuchen. Allerdings ist zu diesem Themenbereich in jüngster 
Vergangenheit bereits ein Beitrag von Bruno Huwiler mit dem Titel "Vindikations­
prinzip versus Hand wahre Hand - Dogmengeschichtliches zur Rechtfertigung 
des gutgläubigen Eigentumserwerbs" in der Festschrift für Kar! Bader4 erschie­
nen. Jedoch beleuchtet Huwiler in einer gerafften Darstellung die gesamte Ent­
wicklungsgeschichte vom römischen und älteren deutschen Recht bis in das 20. 
Jahrhundert hinein. Dagegen liegt das Ziel der vorliegenden Abhandlung gerade 
darin, allein die Epoche des usus modemus pandektarum sowie die nahezu 
zeitgleich liegende Naturrechtsperiode im Hinblick auf die Verfolgbarkeit beweg­
licher Sachen sowie die Möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs vom Nichtbe­
rechtigten zu betrachten. Den Schwerpunkt bildet also die Entwicklung im 17. 

1 Ueber die Lübeckische Rechts-Regul Hand muß Hand warten, S. 219. 
2 Deutsches Privatrecht, 1. Aufl., S. 100; vgl. auch Mitteis I Lieberich, 9. Aufl., 

s. 120 f. 
3 Deutsches Privatrecht, S. 100. 
4 S. 75 ff. 
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und 18. Jahrhundert, die mit den Naturrechtskodifikationen endet. Dabei be­
schränkt sich die Darstellung auf die rechtshistorischen Ereignisse im deutsch­
sprachigen Raum einschließlich der Niederlande. Ausgeklammert wird insbeson­
dere die Entwicklung in Frankreich; insoweit existieren bereits umfangreiche 
Werke, die das vorliegende Thema- was die französischen Geschehnisse betrifft 
-zumindest mitumfassen, so etwa die Abhandlung von Walther Merk 5 sowie 
das umfangreiche, in französischer Sprache abgefaßte Werk von Pieter van Bem­
melen6. Bevor auf die Entwicklungen in der Neuzeit eingegangen wird, werden 
in einem vorangestellten Abschnitt die Lösungen des römischen und des älteren 
deutschen Rechts dargelegt. Sie stellen teilweise in ihrer äußeren Gestaltung, 
mitunter aber auch in ihrer inneren Rechtfertigung Vorbilder für die späteren 
Lösungsvorschläge dar. Einen ersten Hauptteil bildet die Betrachtung der Wissen­
schaft des 17. und 18. Jahrhunderts, wobei- soweit sich bestimmte Vertreter 
dieser Epoche hiermit auseinandergesetzt haben - inzident auch die partikulare 
Gesetzgebung sowie die Rechtsprechung herangezogen werden. Im zweiten 
Hauptteil wird dann die Regelung der Fahrnisverfolgung in den Naturrechtskodi­
fikationen untersucht. Dabei sollen besonders die Auswirkungen der Wissen­
schaftler des usus modemus und des Naturrechts auf die Gesetzgebung am 
Ausgang dieses rechtshistorisch bedeutenden Zeitalters herausgearbeitet werden. 
Auf spätere Entwicklungen wird im Rahmen eines knappen Ausblicks hingewie­
sen. 

s Die Entwicklung der Fahrnisverfolgung im französischen Recht, 1914. 
6 Le systeme de Ja proprit~te mobiliere, 1887. 



Erster Abschnitt 

Die Fahrnisverfolgung in den älteren Rechtssystemen 

§ 1 Das römische Recht 

l. Grundsatz 

Das römische Recht ist durch einen entwickelten, absoluten Eigentumsbegriff 
gekennzeichnet 1• Hieraus entspringt ein ausgeprägter Eigentumsschutz, der im 
Falle der Vorenthaltung des Besitzes insbesondere mit Hilfe der rei vindicatio, 
der Klage des nicht besitzenden Eigentümers gegen den besitzenden Nichteigen­
tümer erfolgt 2• Ziel dieser Klage ist es, das Eigentum des Klägers festzustellen 
und den Besitzer zur Herausgabe der Sache, oder - soweit dieser hierzu nicht 
in der Lage oder willens ist - zur Zahlung eines Geldbetrages zu verurteilen, 
der vom Kläger als Wert der Restitution eidlich geschätzt wird 3• Entscheidend 
ist dabei, daß der Eigentümer mit der rei vindicatio gegen jeden Besitzer der 
Sache vorgehen kann 4 • Ohne Rücksicht auf Art und Grund des Besitzverlusts 
beim Eigentümer oder des Besitzerwerbs beim beklagten Besitzer ist dieser zur 
Herausgabe der Sache an jenen verpflichtet 5• Eine Differenzierung zwischen 
beweglichen und unbeweglichen Sachen wird insoweit nicht getroffen. Soweit 
ein Nichtberechtigter über eine Sache verfügt, findet beim Geschäftsgegner ein 
Rechtserwerb nicht statt, und zwar ohne Rücksicht auf dessen guten oder bösen 
Glauben. Voraussetzung für einen Erwerb des Eigentums oder eines sonstigen 
dinglichen Rechts ist also regelmäßig die Rechtsinhaberschaft des Veräußerers. 

I Zum römischen Eigentumsbegriff vgl. Kaser, RömPrR I, S. 400; ders., Eigentum, 
s. 306 ff. 

2 Vgl. Kaser, RömPrR I, S. 432; Honsell I Mayer-Maly I Selb, S. 535; Hausmaninger I 
Selb, S. 218 f. 

3 Im klassischen Formularprozeß kann die Herausgabe der Sache nicht direkt erzwun­
gen werden. Soweit jedoch der Beklagte die Herausgabe verweigert, wird er im Falle 
seines dolus auf den Betrag verurteilt, in dessen Höhe der Kläger den Geldwert der 
Restitution eidlich schätzt. Da dieser Betrag zumeist höher sein wird als der eigentliche 
Wert der Sache, wird der Beklagte auf diese Weise zur Herausgabe angehalten (vgl. 
Kaser, RömPrR I, S. 432; Hausmaninger I Selb, S. 218). 

4 V gl. Honsell I Mayer-Maly I Selb, S. 535 f.; Goldschmidt, ZHR 8, 225, 233. 
s Goldschmidt, ZHR 8, 225, 233; Ercklentz, S. 1. 

2 Hinz 


